
Zusammenfassende Tabelle: Art. 14 des Landesgesetzes Nr. 3/2020 und Art. 17 des 
Landesgesetzes Nr. 16/2015 “Schwellen für freiberufliche Leistungen für die Vergabe von 
Architekten- oder Ingenieurleistungen und damit verbundenen Leistungen” 
 
 

Art der Vergabe Rechtsquelle und 
Zeitrahmen der 
Anwendung 

Auswahlkriterien: 
besondere 
Voraussetzungen 

Kriterien zur Auswahl 
des 
Zuschlagsempfängers/ 
Bewertungskriterien 
für die Ausschreibung 

 
Direktvergabe mit 
einem Betrag unter 
40.000 Euro  

 
Art. 17 L.G. 16/2015 
Buchstabe a) 

 
Anwendungsrichtlinie BLR 
Nr. 778/2018: 

• Berufseignung  

• Versicherung gegen 
die Berufsrisiken 

 
Einholung Angebot/e 
mit Angabe nur des 
Honorarbetrages oder 
des Honorarbetrages 
und anderer 
Qualitätskomponenten 
 
Als best practice gibt 
man den Rat 
mindestens 2 Angebote 
einzuholen, außer es 
gibt entsprechende 
Vergütungsparameter 
oder andere 
Instrumente, um das 
Angebot zu vergleichen 
und dessen 
Angemessenheit 
festzustellen. 

 
Direktvergabe mit 
einem Betrag von 
40.000 Euro oder 
mehr und unter  
75.000 Euro 

 
Art. 14 L.G. 3/2020 
vom 17.04.2020 bis 
zum 31.12.2021 

 

• Berufseignung; 

• Versicherung gegen 
die Berufsrisiken; 

oder  
(in Alternative zur 
Versicherung gegen die 
Berufsrisiken und 
aufgrund des 
Ausschreibungs-betrages) 

• Abwicklung von 
Dienstleistungen im 
Bereich Architektur- 
und Ingenieurwesen 
und anderer 
technischer 
Leistungen (gemäß 
Art. 3 Buchstabe vvv 
des GvD 50/2016 
und 
Anwendungsrichtlinie 
BLR 778/18) im 
Zehnjahreszeitraum 
vor der Vergabe, die 
dem spezifischen 
Baubereich (ID-
Code) zugehören, 
auf den sich die 
Leistung der 
Ausschreibung 
bezieht und deren 

 
Einholung von 
mindestens 3 
Angeboten, sofern 
Wirtschaftsteilnehmer 
in dieser Anzahl 
vorhanden sind. 
 
Die Bewertung des 
eingeholten 
Angebotes/der 
eingeholten Angebote 
erfolgt mittels Qualitäts- 
und Preisparameter. 



Gesamtbetrag, für 
jeden ID-Code (ohne 
MwSt.) mindestens 
gleich hoch ist, wie 
der geschätzte 
Betrag der Arbeiten 
des entsprechenden 
ID-Codes, auf den 
sich die Leistung des 
künftigen 
Auftrages  bezieht 

 
Verhandlungsverfahren 
mit einem Betrag unter 
100.000 Euro 

 
Art. 17 L.P. 16/2015 
lett. b) 

 
Anwendungsrichtlinie BLR 
Nr. 778/2018 

• Berufseignung 

• Abwicklung von 
Dienstleistungen im 
Bereich Architektur- 
und Ingenieurwesen 
und anderer 
technischer 
Leistungen (gemäß 
Art. 3 Buchstabe vvv 
des GvD 50/2016 
und 
Anwendungsrichtlinie 
BLRBLR 778/18) im 
Zehnjahreszeitraum 
vor der Vergabe, die 
dem spezifischen 
Baubereich (ID-
Code) zugehören, 
auf den sich die 
Leistung der 
Ausschreibung 
bezieht und deren 
Gesamtbetrag, für 
jeden ID-Code (ohne 
MwSt.) mindestens 
gleich hoch ist, wie 
der geschätzte 
Betrag der Arbeiten 
des entsprechenden 
ID-Codes, auf den 
sich die Leistung der 
Ausschreibung 
bezieht (weitere 
Details in der 
Richtlinie Nr. 
778/2018) 

 
Preis und Qualität 
(siehe 
Anwendungsrichtlinie 
BLR Nr. 778/2018) 
 
Mit Einladung an 
mindestens 5 
Wirtschaftsteilnehmer 
um Angebotsabgabe 

 
Verhandlungsverfahren 
mit einem Betrag von 
100.000 Euro oder 
mehr und unter der 
EU Schwelle 

 
 
 
Art. 17 L.G. 16/2015 
Buchstabe b) 

Anwendungsrichtlinie BLR 
Nr. 778/2018 

• Berufseignung 

• Abwicklung von 
Dienstleistungen im 
Bereich Architektur- 
und Ingenieurwesen 
und anderer 
technischer 
Leistungen (gemäß 
Art. 3 Buchstabe vvv 

 
Preis und Qualität 
(siehe 
Anwendungsrichtlinie 
BLR Nr. 778/2018) 
 
Mit Einladung um 
Angebotsabgabe an 
mindestens 10 
Wirtschaftsteilnehmer  



des GvD 50/2016 
und Richtlinie PAB 
778/18) im 
Zehnjahreszeitraum 
vor der Vergabe, die 
dem spezifischen 
Baubereich (ID-
Code) zugehören, 
auf den sich die 
Leistung der 
Ausschreibung 
bezieht und deren 
Gesamtbetrag, für 
jeden ID-Code(ohne 
MwSt.) mindestens 
gleich hoch ist, wie 
der geschätzte 
Betrag der Arbeiten 
des entsprechenden 
ID-Codes, auf den 
sich die Leistung der 
Ausschreibung 
bezieht (weitere 
Details in der 
Richtlinie Nr. 
778/2018) 

 
 
 
 
 
> 214.000€  
 
offenes Verfahren/nicht 
offenes Verfahren  
 

(Art. 17, 18 und 33 
des LG Nr. 16/2015, 
Art. 59, 60, 61, Art. 
95, Absatz 3, 
Buchstabe b) und 
157 GvD Nr. 50/2016 
i.g.F., Art. 6, Absatz 
24 des LG Nr. 
17/1993 i.g.F.; GvD 
Nr. 50/2016; 
Richtlinie ANAC Nr. 
1 und 
Anwendungsrichtlinie 
BLR Nr. 778/2018) 
 

 
 
Art. 83 Absatz 1 Buchstabe 
a) und Absatz 3 GvD 
50/2016 
MD vom 2. Dezember 2016 
Nr. 263 
(Voraussetzungen für 
Berufseignung - 
verpflichtend) 
 
Art. 83 Absatz 1 Buchstabe 
b) und c), Absatz 4, 5, 6 
GvD 50/2016 
(Voraussetzungen 
wirtschaftlich-finanzieller und 
technisch-fachlicher Art – 
fakultativ) 

 
 
 
 
 
 
 
Qualität/Preis 

 
 
 


